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ZWEIG e.V.      Bad Neuenahr-Ahrweiler



Angaben zur Person (Pro Mitglied ein Formular)
Name ____________________________________________________________________________

Vorname ____________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________________

PLZ Wohnort ____________________________________________________________________________

Geburtsdatum ____________________________________________________________________________

Telefonnummer ____________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse ____________________________________________________________________________

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ZWEIG e.V. Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Ich bin bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von _______ Euro zu bezahlen. (Mindestbeitrag pro Jahr und pro Person 30,00 Euro)

Ich bezahle jährlich durch  ם Einzugsermächtigung oder  ם Dauerauftrag (Bitte ankreuzen)

Ich ermächtige Sie, den oben genannten Betrag durch das Einzugsverfahren zu Lasten meines Kontos abzubuchen

(Bitte Anlage ausfüllen und mit Mitgliedsantrag einreichen). Auf der Rückseite �nden Sie die gesetzlichen Regelungen, mit denen Sie sich einverstanden erklären.

Ansprechpartner Amt Anschrift Telefon E-Mail

Gisela Querbach Vorsitz 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 0151 65 13 1853 zweig-ev-aw@gmx.de

Annette Glauner Schatzmeister 53489 Sinzig 02642 42853 annette.glauner@t-online.de

Ort/Datum ____________________________________ Unterschrift ________________________________________

(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich)

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) ZWEIG eV Danziger Straße 25 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gläubiger-Identi�kationsnummer: DE45ZZZ00001529043

Name und Anschrift des Kontoinhabers (Zahler)

Name ____________________________________________________________________________

Vorname ____________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________________

PLZ Wohnort ____________________________________________________________________________

Mandatsreferenz ____________________________________________________________________________

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats > Wiederkehrende Zahlungen

Ich/Wir ermächtige/n Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom ZWEIG eV Bad Neuenahr-Ahrweiler auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
HINWEIS: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut __________ BIC ______________________________ IBAN  DE___________________________________ 

Ort, Datum ____________________________________________ Unterschrift(en) ______________________________

SEPA-Lastschriftmandat

Vor dem Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift werden Sie mich/uns über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
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Hinweise
Durch Unterschrift erklärt der Antragsteller - stellvertretend bei unter 18-Jährigen der/die Erziehungsberechtigte/n - seinen Beitritt und 
verp�ichtet sich zur Einhaltung der Satzung und Ordnungen, insbesondere zur pünktlichen Bezahlung des Vereinsbeitrages. Damit unterstützen 
Sie die Vereinsziele. Ein Nichtbezahlen des Beitrages hat nach zwei erfolglosen Mahnungen den Ausschluss aus dem Verein zur Folge. Änderun-
gen bezüglich der Adress- oder Bankdaten bitte unverzüglich dem Verein mitteilen.
Beginn der Mitgliedschaft/Beitragsberechnung
Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Die Beitragsberechnung beginnt ab dem Eintrittsdatum.
Austritt/Kündigung
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Brief gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende 
des Kalenderjahres erfolgen.
SEPA-Lastschriftmandat/Pre-Noti�cation/Fälligkeitsavis
Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge wird mit dem Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat abgeschlossen. Der Beitragseinzug erfolgt jährlich: Jeweils 
im ersten Quartal eines Jahres.
Gebühren
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie alle im Zusammenhang einer Rücklastschrift jedweder Art entstehenden Gebühren tragen. Mahnungen sind 
kostenp�ichtig.
Datenspeicherung
Das Mitglied und der Zahlungsp�ichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. Der Verein 
wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben.

Gesetzliche Regelungen

Anlage zum Mitgliederantrag
Datenschutzerklärung gegenüber Vereinsmitgliedern bei Erhebung von personenbezogenen Daten
Diese Datenschutzerklärung informiert über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Mitgliedern durch Zweig e.V. (im Folgenden: „Verein“) 
und die sich aus dem Datenschutzrecht für die Mitglieder ergebenden Rechte. 
• Name und Telefonnummer des Verantwortlichen sowie seines Vertreters:
Gisela Querbach, Vorsitzende · Telefon 0151 65 13 1853, Hans-Dieter Villmow, 2. Vorsitzender · Telefon 02641 36974, Mobil 0172 9691436
• Zwecke, Rechtsgrundlagen und weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
Der Verein verarbeitet folgende personenbezogene Daten:
• Mitgliederverwaltung
Zur Mitgliederverwaltung werden Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des Mitglieds verarbeitet. Die Rechtsgrund-
lage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.
Speicherdauer: Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten werden 2 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. 
• Beitragsverwaltung
Zur Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung des Mitglieds verarbeitet. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b) DSGVO.
Speicherdauer: Die für die Beitragsverwaltung notwendigen Daten werden 10 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht.� 
• Kommunikation mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern
Zur Verwaltung der Mitgliedschaft und Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern oder Interessenten werden Nachrichten, insbesondere Veranstal-
tungseinladungen, an die Post und/oder E-Mail-Adresse der Mitglieder versendet. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) und f) DSGVO.
Berechtigtes Interesse: Die Kommunikation mit den Mitgliedern dient der Durchführung der Mitgliedschaft, kann aber auch berechtigten Interessen 
des Vereins dienen, insbesondere der Steigerung der Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins oder der Heranbahnung einer Mitgliedschaft bei 
Interessenten oder der Einladung von Interessenten zu Veranstaltungen. 
Speicherdauer: Die Kommunikationsdaten werden spätestens jährlich gelöscht, soweit sie nicht mehr zu den genannten Zwecken benötigt werden. 
• Betro�enenrechte
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art.17 DSGVO) 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung  (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.
Das Vereinsmitglied hat das Recht, eine ggf. erteile datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz zu. 
• P�icht zur Bereitstellung der Daten
Die Mitglieder müssen die zur Begründung, Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft und die zur Erfüllung der rechtlichen Verp�ichtungen 
des Vereins erforderlichen Daten bereitstellen. Stellen die Mitglieder diese Daten nicht zur Verfügung, kann dir Mitgliedschaft im Verein nicht 
durchgeführt werden.
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ZWEIG e.V. Bad Neuenahr-Ahrweiler
Danziger Straße 25
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vorsitzende: Gisela Querbach
Telefon  0151 65 13 1853
zweig-ev-aw@gmx.de
www.zweig-ev-aw.com


